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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1993

Norm

GewO 1973 §77

Rechtssatz

Selbst die Befürchtung, daß vorgeschriebene Au agen nicht beachtet werden, darf nicht zum Anlaß genommen

werden, einer Betriebsanlage die Genehmigung zu versagen. Das durch den Hauptinhalt des Spruchs des

Genehmigungsgbescheides gestaltete Rechtsverhältnis bleibt selbst bei Nichtbeachtung der Au age aufrecht; bei

Inanspruchnahme der erteilten Genehmigung werden nur die Au agen zu unbedingten Aufträgen. (hier:

Vorschreibung eines Handlaufes)
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